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.In der Stnqfsache gegen den Arbeiter 
aus Kassel 
wegen Diebstahls ' - 

hat das Reichsgericht, 3.Strafsenat, in der Sitzung vom 
11.0ktober 19431 an der teilgenommen haben 

als Richter: . 
der .Präsident des Reichsger tchts Dr.Dr.Bumke, 
die ReichsgericNtsräte Dr.Har tung, Dr.Pawelka, 
Paul und der Kammergerichtsrat Denalır, › 

als Beamter der Staatsanwaltschaft: 
der Re tchsanwal t Dr.Kirchner, 

als Urkundsbeamter` der Geschdftsstelle: 

. der Sekretär Kuklok, ı 

auf die Níchttgkettsbescnwerde des Oberreichsanwalts nach 
mündel scher Verhandlung für Recht erkannt: ' 

Das Urteil des Sondergerichts in Kassel vom 28.April 194} wird 
im Strajausspruch geändert: Der Angeklagte wird zum Tode Verurı 
teilt. Die bürgerlichen Ährenrechte werden ihm auf Lebenszeit 
aberkannt. ı 

Die Kosten der Níchtigkeitsbeschwerde werden dem Angeklagten 
.Cluferl gut, ` 

`ı 

Von wegen Rechts 

Gründe 
Der Angeklagte ist .am ê5.F%bruar 1921 geboren. so leidet an 

erbt ichem Schwachsinn mittleren Grades und ist deshalb im Jbhrı 
1940 unfruchtbar gemacht worden. .zu hat 7 Klassen Hílfsscnulv . - 
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besucht. Einen Beruf zu erlernen, war er 'unfíhíg. Auf seinen Ar= 
beitsstellen hat er es nirgends lang ausgehalten, grqßentetls hat 
er seine Zeit mit Nichtstun verbracht. Hit 15 JahreN hat er. angev 
fangen zu stehlen. Durch das Urteil des Amtsgerichts in Kassel 
vom 7.Deeenber 1959 ist er wegen zahlreicher, teilweise schwerer 
Diebstähle und wegen Unterschlagung zu einer Gesamtgefångnisstrufe 
von drei Jahren verurteilt worden. Von dieser Strafe hat er einen 
Teil im JUgendgefdngn is Har tenschlqß verbüßt. Der Vorstand dieses 

. 

Gefängnisses bezeichnet ihn als einen geistig minderwertigen, 
plumpen, gefühlsarmen Jsoxialen, der solange als möglich verwahrt 
werden müsse, damit er die V lksgemeinschaft nicht störe; er Set 
ein Herdenmensch, dessen Kriminalität Sich noch steigern werde 
nicht erzieherisch zu beeinflussen und daher ,für ein JUgendgefäng= 
nis ungeeignet; seine Führung sei miserabel. Er ist daraufhin in 
das Strqfgeflngnís Vechta überführt und dort nach Verbüßung des - 
Strqfrestes am 22.0ktober1942-entlassen worden. 

Schon wenige Wochen später, im Nbvember 1942, hat der Ange= 
klagte eine neue Kette schwerer Diebstähle begonnen. Er ist Su 

Kassel in ,fremde Keller eingedrungen, hat die Vorhängeschl sser 
der Kellerabteile mittels verschiedener Werkzeuge wie Brecheisen, 
hacken und Hammer, die er Jeweils in den xeııern gefunden hatte 
und die dort ZUM Teil als Luftsehutzgerlt aufgestellt waren, er= 
brechen und aus den einzelnen Abteilen nicht nur Lebensmittel und 
Getränke, sondern auch mehrere Kqfifer und Kasten mit Hasche ' und 
sonstigen Gegenständen entwendet, die die Eigentümer in den Keller 
geschafft hatten, um sie vor Ifltegerangr offen zu schutzen.}Jn den 
Kqtfern hoffte er Kleidungsstücke zum Anziehen .für sich' zu erben= 
ten. Die Mehrzahl der gestohlenen Sachen Nat er seiner uerheirutøf' 
ten. SChwester Hedwig Jacob gebracht,'dte sie trotz Kenntnis der 
Herkunft annahm und ihm „für die Kqfifer Geld gab. Sein Treiben hat 
er drei Monate hindurch .fortgesetzt, bis er am 2l.Iebruar 1945 bei 
einem Kell ereinbruche betreten und, . nach „ eineM mißlungenen ` 
Fluchtversuch, festgenommen wurde. 1 „ 

Auf Grund dieses.sbchverhaltes h a t d a s  Sbnderger acht in 
Kassel durch das rechtskrqttige Urteil vom 28.Apr al 1943 den An- 
geklagten, d e f o e s  als vermindert zurechnungsfähig erachtet, des 
vollendeten schweren Diebstahls in 2?1Flllen und des versuchten 
schweren Diebstahls in l Falle für schuldig erkannt, ihn deshalb . 

als gefährlichen Gewohnhe ítsverbrecher (§' 20 a Abs.2 StGB) zu einer 
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Gesamtstrafe von acht Jahren Zuchthaus, unter Anrechnung von einem 
Monat üntersuchungshaft, und zum Verluste der bürgerlichen Ehren- ' 

rechte auf die Dauer von so Jahren verurteilt und seine Sicherungs- 
verwahrung angeordnet. Von der Verhängung der TOdesstrafe hat das 
Sondergericht abgesehen, und zwar im wesentlichen aus folgenden 
Erwägungen: Der Angeklagt sei so schwachsinnig, daß ihm . der Schutz 
des § 51 Abs.2 StGB habe zugebilligt werden müssen und daß es 
zweifelhaft _sei, ob er den Sinn seiner .früheren~Bestrdfung wie 
überhaupt einer Strafe zu begreifen vermöge. Bei den Kelleretn= 
brechen Set er insofern unter dem Eínflusse seiner ihm geistig 
überlegenen Schwester HI p J gestanden, als diese ihm das 
Diebesgut abgenommen und ihn dadurch zu immer weiteren Diebstählen 
veranlaßt habe. Die Volksgemeinschaft werde .durch die Verhängung 
einer schweren .Freiheitsstrafe und die Anordnung der~ Sicherungs- 
verwahrung genügend geschützt, denn nach der ganzen Persönlichkeit 
des Angeklagten Set nicht zu erwarten, daß er oμsbrechen werde. 

Gegen den Strafausspruch des SbndergerichMs. wendet sich. die 
Nicht íghettsbeschwerde des Oberreíehsonwalts ~mtt dem Antrage, den 
Angeklagten zum Tode zu veruNte ilen. Ihr ist statt zugeben. 

Nach dem § 1 des Gesetzes zur Änderung des Reichsstrafgesetz= 
buOhes vom September 1941 (Real I $.549) verfällt der gefährliche 
Gewohnheitsverbrecher der Todesstrafe, wenn` der_Sbhutz der Volka- . 
gemeinschaft oder das Bedürfnis nach gerechter Sühne es efifordernf 
Dabei „ist der Wert oder Unwert der Persönlichkeit des Tezers ent= 
scheidend (Rast Bd.76 s„91, S„3l}, 314). Bei der, obarttgen Per= 
sönlíchkeít des Angeklagten, seiner hierdurch bedingten bisherigen 
Lebensführung und der Verbrecher Eschen Gesinnung, die aus seinen 
neuen Straftaten erhellt,' ist es unzwetfelhajt, daß keine Möglich- 
keit, mehr besteht, den Angeklagten von seinem eingewurzelten Hange . 

zu Angriffen auf das Eigentum 'zuheilen, und daß sein Unwert be- 
reits ein üaßerreicht hat, das .die Verhängung der Iodesstrqfe ge= 
bietet. Du der Angeklagte nicht etwa zurechnungsunfähig, sondern 
lediglich vermindert aurechnungsfehig` ist, ist er jeden/alle bis 
zu einem gewissen Grad imstande, einzusehen daß das Stehlen ,nicht 
erlaubt ist, und nach dieser Einsicht zu handeln. Trotzdem ist die 
empfindliche Vorstrafe, die er erlitten hat, ohne die geringste 
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Wirkung auf ihn geblieben, mag d e e  nun darauf beruhen, daß er 
überhaupt nicht. in der Lage ist, den Sinn einer Stnqfe zu erfassen, 
oder dqß er zwar diesen Sinn verstehen, gleíchwohl aber seinen 
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verbrecherischen Trieben keine irgendwie ausreichenden Hemmungen 
entgegensetzen kann. Ganz kurze Zeit, nachdem er aus der~Strafhqft 
entlassen .worden war, hat er die neuen Diebstähle verübt, sich 
monatelang nach Art eines gewiegten Schwerverbrechers betätigt 
und die Bevölkerung in ernster Kriegszeit erheblich geschädigt 
und beunruhigt, bis er endlich auf .frischer .Tat ergr tfifen wurde. 
'Auch die Tatsache, daß der Angeklagte in seiner Schwester 

eine berettwilltge HehleriN gefunden hat und durch ihr Ver: 
halten ungünstig beeinflußt worden ist ı kann es nicht rechtfertuμn 
auf die„ im übrigen gebotene Verhängung der TOdesstrafe zu verztch= 
ten. Denn abgesehen davon, daß. er tmmerhtnnur einen Teil der' Die= 
besbeute zu der JJ l gebracht hat, wurde es auch sonst niemals an 
Leuten fehlen, die geneigt wären, den geistig mínderwertígen, 
jedem schlechten Älnfl usse zugänglichen und gerade deshalb besonß 
d e s  gefehrltchen Angeklagten .nur unlautere, verbrecherische Zwecke 
auszunützen. Daher liegt die Möglichkeit keineswegs .fern, daß der I 

Angeklagte . auch während der StrafVerbüfiung oder der Stcherungs= 
Verwahrung unter solche Einflüsse gerät .und sich zu Ausbrachen 
oder ähnlichen die Sicherheit der Allgemeinheit oder einzelner 
gefährdenden Unternehmungen verleiten ıeßi, zumal er gegebenen= 

. 

falls ein beträchtliches Haß verbreeheríSchen Willens zu entwickeln 
vermag. Unter diesen Umständen ~eqtordert der SChutz der Volksge= 
meinschaft denjfOd des Angeklagten. Die erhebliche Verminderung der 
Zurechnungsfehigkeit schließt' die Verhängung dieser Strafe nicht 
aus Sees: sd.71 S.l7.9). 
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Gemäß dem § ,52 StGB werden dem Angeklagten die bürgerlichen 
Ehrenrechte auf Lebenszeit aberkannt. 

e 

ges. ' Burke 

w 

Re íchsgerichtsrat Dr.Hbrtung 
ist ortsabwesend und verhinı 
dort 'zu unterschreiben 

geh. : Bunte 

Drafawelka 

.Paul Denzler 
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